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Praxisvereinbarung – Fachschule Heilerziehungspflege


Zwischen 

Der Schülerin/ dem Schüler_____________________________(Klasse_________) 

und 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(genaue Bezeichnung, Anschrift, Telefon; nachfolgend Praxisstelle genannt) 
und 
4. BBZ Mölln, Fachschule Heilerziehungspflege, Kerschensteinerstraße 2, 23879 Mölln, Telefon: (0 45 42) 85 79 0, Telefax: (0 45 42) 85 79 44 
werden folgende Regelungen als Grundlage der Zusammenarbeit zwischen der Schülerin/dem Schüler, Praxisstelle und Schule vereinbart: 

1. Allgemeines 
Im Ausbildungsgang Heilerziehungspflege werden zwei Praxistage in einem Stundenumfang von __________ für den Zeitraum von _________________________ bis ________________________ durchgeführt. 

Die schulrechtlichen Vorgaben sind Bestandteil dieser Vereinbarung. Die Praxistage sind eine Schulveranstaltung im Sinne von § 31 Abs. 2 SchulG. Die Praktikantin/der Praktikant ist Schülerin/Schüler der oben genannten Schule. 

2. Pflichten der Beteiligten 
(1) Die Praxisstelle verpflichtet sich, 
1. die Praktikantin/den Praktikanten während des Praktikums unter Beachtung der in Punkt 1 genannten Rahmenbedingungen in der praktischen Ausbildung in der eigenen 




Einrichtung anzuleiten. Sofern aus triftigen Gründen Praktikumszeiten ausfallen, soll in Abstimmung mit der betreuenden Lehrkraft der Schule der Praktikantin/dem Praktikanten ermöglicht werden, diese Zeiten nachzuholen. 
2. eine geeignete pädagogische Fachkraft (mindestens Staatl. anerkannte Erzieherin bzw. Staatl. anerkannter Erzieher mit heilerziehungspflegerischer Zusatzqualifikation) als Anleiterin/Anleiter zu benennen, ihr/ihm die Anleitung eigenverantwortlich zu übertragen und für die Anleitung einen angemessenen zeitlichen Rahmen vorzusehen. 
3. die Praktikantin/den Praktikanten in den Arbeitsalltag ihrer Einrichtung einzuführen. 
4. die Praktikantin/den Praktikanten entsprechend der Ziele und Aufgaben des Aus-bildungsjahres einzusetzen. 
5. regelmäßige, gemeinsame Ausbildungsgespräche mit Reflexion (alle zwei Wochen ca. 45 bis 60 Min) durchzuführen. Diese Gespräche sind ein wichtiger Bestandteil der berufspraktischen Ausbildung. Die Beteiligten sollten für sich die Ergebnisse dokumentieren. 
6. eine schriftliche Beurteilung anhand des vom BBZ Mölln zur Verfügung gestellten Beurteilungsbogens zu erstellen sowie an der Notengebung der Schule mitzuwirken. 
7. der Praktikantin/dem Praktikanten zumindest in der Oberstufe für Bewerbungszwecke auf Wunsch eine qualifizierte Bestätigung (Zeugnis) auszustellen. 

(2) Die Praktikantin/der Praktikant verpflichtet sich, sich dem Ausbildungszweck entsprechend zu verhalten, insbesondere soll sie/er 

1. die im Rahmen der praktischen Ausbildung übertragenen Aufgaben sorgfältig ausführen, den erteilten Anordnungen nachkommen, sich mit den für die Praxisstelle geltenden Vorschriften vertraut machen und diese beachten. 
2. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Praxisstelle und persönliche Belange des Klientels sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verschwiegenheit wahren. 
3. bei den von der Schule verlangten Aufgaben die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten. 




(3) Die Schule verpflichtet sich, ihren in den Vorgaben für die Ausbildung festgelegten Aufgaben nachzukommen, hierzu gehören: 

1. die Information der Praxisstelle über die Ziele der jeweiligen Praxiszeiten und die damit verbundenen schulischen Aufgabenstellungen, 
2. die Benennung der betreuenden Lehrkraft, 
3. die Betreuung der Praktikantin/des Praktikanten während der Praxiszeit. Es finden mindestens zwei Gespräche in Anwesenheit der ausbildungsbegleitenden Fachkraft statt. 

3. Benotung 
Die in der praktischen Arbeit gezeigten Leistungen münden in eine Praktikumsnote. Diese Praktikumsnote setzt sich wie folgt zusammen: 
a) Notenvorschlag durch die Praxiseinrichtung (Gewichtung 60 %) und 
b) Notenvorschlag für das Praktikumsgespräch durch die betreuende Lehrkraft (Gewichtung 40 %) 
Die Benotung erfolgt auf Grundlage von festgelegten Kriterien. 

4. Praktikumsvergütung (optional) 
Die Praxisstelle zahlt der Praktikantin/dem Praktikanten eine Praktikumsvergütung/ Aufwandsentschädigung in Höhe von _________€. 

5. Kostenerstattung 
Die Praxisstelle hat weder gegen die Schule noch gegen die Praktikantin/den Praktikanten einen Anspruch auf Erstattung von Kosten, die bei der Erfüllung der Vereinbarung entstehen. 

6. Ausbildungsbegleitung 
Die Praxisstelle benennt Frau/Herrn ______________________________________ 
als Ausbildungsanleiterin/Ausbildungsanleiter für die Ausbildung der Praktikantin / des Praktikanten. 





7. Vorzeitige Beendigung der Praxiswochen 
Die Praxisstelle, die Schule und die Praktikantin/der Praktikant sind sich einig, dass die Praxiszeit aus wichtigem Grund vorzeitig beendet werden können. Die Mitteilung erfolgt durch einseitige schriftliche Erklärung. Die vorzeitige Beendigung der Praxiszeit wird erst wirksam, wenn ein Vermittlungsgespräch stattgefunden hat. 

[bookmark: _GoBack]8. Führungszeugnis/Nachweis über Masernimpfschutz
Die Praktikantin/der Praktikant verfügt über ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sowie den Nachweis über einen Masernimpfschutz, welche zu Ausbildungsbeginn abgegeben wurden. 

9. Versicherungsschutz 
Die Praktikantin/der Praktikant unterliegt dem gesetzlichen Schülerunfallversicherungs-schutz. 

10. Sonstige Vereinbarungen 
Alle sonstigen nachträglichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

Praxisstelle 
______________________ ________________________ 
Ort, Datum 
______________________ ________________________ 
Stempel, Unterschrift 

Praktikantin/Praktikant 

______________________ ________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Praktikantin / des Praktikanten
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